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Gedanken nicht nur zum Sonntag

Kirchenasyl in Koblenz

Wer sich näher über den „Fall“ Yildirim, über das Kirchasyl und über unsere Bemühungen um ein Bleiberecht informieren will, der kann dies ab sofort auf folgender Homepage tun: http://www.koblenz-bleiberecht.de/html/home.html
Thomas Corsten

Stichwort ‚Kirchenasyl’

Kirchenasyl ist kein Recht von Kirche – ob Pfarrgemeinde oder Gesamtkirche – , parallel zur staatlichen Autorität Asylsuchenden nach eigenen Beurteilungs-maßstäben rechtsverbindlich Asyl zu gewähren. Kirchenasyl ist vielmehr ein Akt der Nothilfe für an Leib und Leben gefährdete Asylsuchende vor dem Zugriff der zur Abschiebung entschlossenen staatlichen Gewalt. Ziel des Kirchenasyls ist es, die staatliche Autorität doch noch zur Anerkennung des gegebenen Bedrohungspotentials zu bewegen und aus eigener Autorität heraus rechtsverbindlich Asyl zu gewähren. Denn die Kirche ist kein rechtsfreier oder rechtlich autonomer Raum. 

Kirchenasyl ist im Kern eine Nothilfe bei der Durchsetzung eines Menschenrechts. Denn Asylgewährung ist ihrem Wesen nach die Ersatzverschaffung unaufschiebbarer Menschenrechtsansprüche eines Flüchtlings in einem fremden Land.

Asyl ist ein Ort, an dem ein Mensch vor staatlich verursachter oder doch zumindest geduldeter Bedrohung seines Lebens sichere Zuflucht findet. Weil die Bedrohung an Leib und Leben unmittelbar die Kernsubstanz eines menschenwürdigen Daseins gefährdet, hat jeder Mensch einen unabweisbaren und durch nichts relativierbaren Anspruch auf eben diesen Ort. Asyl ist folglich Menschenrecht. Die Verweigerung von Asyl dann, wenn die Bedrohung tatsächlich gegeben ist, ist selbst eine Menschenrechtsverletzung.

Ihr Pastor
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Jesu Blick galt in erster Linie nicht der Sünde der anderen. Die Sünde war ihm vor allem Verweigerung der Teilnahme am Leid der anderen.








Johann Baptist Metz

